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1. Änderungsbeschluss 

 

 
I. 

 

… 

 

II. 

 

Im Hinblick auf Ziff. I. beschließt das Präsidium: 

 

Mit Wirkung ab dem 25.01.2021  

 

a) 

scheidet Frau Richterin am Landgericht Finzi aus beiden Strafvollstreckungskam-

mern mit ihren jeweiligen Arbeitskraftanteilen von 0,5 aus und wird mit diesen Ar-

beitskraftanteilen der 7. Zivilkammer als Beisitzerin zugewiesen,  

 

b)  

wird Frau Richterin Schönfelder der 1. und 2. Strafvollstreckungskammer jeweils mit 

0,5 Arbeitskraftanteilen zugewiesen. Vorrang hat ihre Tätigkeit in der 1. Strafvollstre-

ckungskammer.  

 

 

Bochum, den 15.01.2021 

Das Präsidium des Landgerichts 

 

 

    

Mues Dr. Lißeck Talarowski Sandmann 

 

 

     

Dr. Fülber Reckhaus Steinbach Striepen Kieke 

 

 


